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Gesetz über die Wildruhezonen in der Gemeinde Lantsch/Lenz 
 

Gestützt auf Art. 7, Abs. 4 JSG (SR 922.0) und Art. 27, Abs. 2 des kantonalen 
Jagdgesetzes (BR 740.000) 

 

Art. 1 Zweck 

Die Wildruhezonen bezwecken den Schutz von Flora und Fauna vor übermässigem 
Gemeingebrauch. Insbesondere soll das Wild in den Einstandsgebieten nicht 
beunruhigt werden, damit auch indirekte Schäden an der Vegetation vermieden 
werden. 

Art. 2* Perimeter 

Die Wildruhezonen umfassen die im Kartenausschnitt Anhang 1 bis 3 bezeichneten 
Gebiete auf Territorium der Gemeinde Lantsch/Lenz.  

Die Kartenausschnitte bilden einen integrierten Bestandteil dieses Gesetzes. 
(Anhang) 

 

Art. 3* Einschränkung 

 Jegliches betreten und jegliche Wintersportaktivität ist in dieser Zeit in der ganzen 
Wildruhezone verboten. 

 Wildruhezone Foil Cotschen - Sanaspans vom 20. Dezember 
      (Anhang 1) bis   20. Mai 

 Wildruhezone Bovas – Vasternos Zone 1 vom 20. Dezember 
      (Anhang 2)  bis   20. April 

  Zone 2 vom 20. Dezember 
   bis   20. Mai 

 Wildruhezone Gôt la Tgoma-Bual  vom 20. Dezember 
      (Anhang 3)  bis   20. Mai 

 

Art. 3a* Betretungsverbot und Wegegebot 

 Für die Wilschutzzonen Foil Cotschen - Sanaspans und Bovas - Vasternos gilt in 
den Schutzzeiten ein absolutes Betretungsverbot. 

 Die Wildruhezone Gôt La Tgoma - Bual darf in den Schutzzeiten auf Wegen und 
Loipen betreten werden, die in der Karte in Anhang 3 bezeichnet und als 
Wanderwege und Loipen im Gelände markiert sind. Im Übrigen ist das Verlassen 
der Wege und Loipen in dieser Wildruhezone untersagt. 

Art. 3b* Leinenpflicht für Hunde 

 Hunde dürfen während der Schutzzeiten die Wildruhezonen nicht betreten, 
abgesehen von den Wegen mit Wegegebot in der Wildruhezone Gôt La Tgoma - 
Bual. Auf diesen Wegen sind Hunde an der Leine zu führen. 

 In den Wildruhezonen und auf den mit Wegegebot belegten Wegen sind die Hunde 
auch außerhalb der Schutzzeiten bzw. ganzjährig an der Leine zu führen. 

 Davon ausgenommen sind Lawinen- und Rettungshunde, Herdenschutzhunde, 
Treibhunde, Polizeihunde und Schweisshunde während ihrem Arbeitseinsatz sowie 
Jagdhunde während der Niederjagd. 
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Art. 4 Ausnahmen 

Die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung und werkdienstliche Arbeiten sind 
in der Ruhezone nicht eingeschränkt. Alle diesbezüglichen Aktivitäten sind gestattet. 

Für sämtliche Amtspersonen in der Ausübung ihrer Funktion (Förster, Wildhut, Polizei 
etc.) gilt das Betretungsverbot nicht. 

Art. 5 Kontrolle 

Alle Personen, die sich zwischen dem 20. Dezember und dem 20. April bzw. dem 20. 
Mai in den Wildruhezonen-Gebieten aufhalten, sind auf Anordnung hin verpflichtet, 
gegenüber Gemeindefunktionären, Gemeindepolizei, Werkgruppenarbeitern, 
Forstorganen und der Wildhut, die sich als solche ausweisen, die Personalien 
bekanntzugeben. 

Art. 6* Vollzug 

Das Gesetz wird von der Gemeinde und den Jagdaufsichtsorganen geahndet. Für die 
Gemeinde kann der Gemeindevorstand den Vollzug an die Gemeindepolizei, den 
Forst- und Werkdienst und weiteren Gemeindeangestellten übertragen. 

Art. 7* Strafbestimmungen 

Jede Übertretung dieses Gemeindegesetzes wird durch die Gemeinde nach 
kommunalen Ordnungsbussenkatalog oder der eidg. Ordnungsbussenverordnung 
(Art. 1b, Anh.2 XII. 12003 OBV) bestraft.  

Art. 8 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt nach Genehmigung durch die Gemeindeversammlung in Kraft 

 

 
 
Durch die Gemeindeversammlung am 23. Oktober 2014 genehmigt. 
 
 
 
Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 

*)Teilrevision von der Gemeindeversammlung am 12.12.2022 beschlossen, vom 

Gemeindevorstand in Kraft gesetzt per 01.12.2023  
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ANHANG 1 
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ANHANG 2 

 
 
 
 
 
 



811 
 

  

811 Gesetz über die Wildruhezonen  Seite 7 von 7 

ANHANG 3 
 
 
Wildruhezone Gôt la Tgoma-Bual 20. Dezember bis 20.Mai 
 

 
 


